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§ 13 BO für Wien Abteilung
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Abteilungen sind bewilligungs- oder anzeigepflichtig.

2. (2)Bewilligungspflichtig ist:

1. a)die Schaffung von Bauplätzen, Baulosen, Kleingärten oder Teilen von solchen, gleichgültig, ob diese

ausdrücklich beantragt wird oder aus der Gestalt und Größe der Grundstücke oder aus sonstigen Gründen

angenommen werden kann, dass eine solche beabsichtigt ist;

2. b)die Veränderung von Bauplätzen, Baulosen, Kleingärten oder Teilen von solchen oder einer sonstigen

bebauten Liegenschaft;

3. c)die Übertragung von Grundstücken oder Grundstücksteilen in das öffentliche Gut;

4. d)die Veränderung von Grundstücken im Wald- und Wiesengürtel und in Parkschutzgebieten.

3. (3)Anzeigepflichtig sind Veränderungen im Gutsbestand eines Grundbuchskörpers durch Zu- oder Abschreibung

von Grundstücken oder Grundstücksteilen, sofern keine Bewilligungspflicht besteht. Ist eine angezeigte Abteilung

bewilligungspflichtig, hat die Behörde ein Bewilligungsverfahren einzuleiten.

4. (4)Werden durch die Abteilung Bauplätze, Baulose oder Kleingärten geschaffen, sind diese bei deren

grundbücherlicher Durchführung im Grundbuch anzumerken. Bei Bauplätzen, Baulosen oder Kleingärten, die

gemäß § 66 bewilligt wurden, hat die Behörde, ansonsten der Abteilungswerber, deren Anmerkung im

Grundbuch zu veranlassen.

5. (5)Wird eine Abteilung entgegen der Vorschrift des Abs. 4 oder nicht entsprechend dem Bescheid grundbücherlich

durchgeführt, so steht dem Magistrat das Recht des Rekurses zu.
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